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Herrn Landrat 
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Celle, 19.05.2022 
 
 

 

Der Kreistag möge beschließen, dass das rettungsdienstliche 
Bedarfsplangutachten um eine Untersuchung der Qualität der Arbeit 
der Rettungsleitstelle des Landkreises Celle erweitert werde. 
 
Zur Begründung: 
 
Das aktuelle Gutachten untersucht anhand von durch die 
Rettungsleitstelle des Landkreises Celle zur Verfügung gestellten 
Einsatzdaten, inwieweit durch Umstrukturierung des Rettungsdienstes 
im Landkreis Celle die Erfüllung des p95%-Wertes verbessert oder 
sogar gänzlich erreicht werden kann.  
 
Derartige Untersuchungen beziehen sich auf die Geeignetheit von 
Rettungswachenstandorten sowie die Ausrück- und Eintreffzeiten der 
Rettungsmittel nach Alarmierung. 
 
Dabei können als Ergebnis die Verschiebung vorhandener 
Rettungswachenstandorte, neue Standorte für Rettungswachen sowie 
die Verlängerung oder Veränderung von Dienstzeiten bereits im Dienst 
befindlicher Rettungsmittel oder die zusätzliche Indienststellung neuer 
Rettungsmittel erwartet werden.  
 
Untersucht wird jedoch nicht, ob und inwieweit die vorhandenen 
Ressourcen durch eine zielgerichtetere und veränderte 
Dispositionsstrategie und Notrufabfrage in der Rettungsleitstelle 
ausreichen würden und ebenfalls zu einer Verbesserung der 
Eintreffzeiten des Rettungsdienstes führen würden. 
 
„In den vergangenen Jahren hat sich u.a. durch steigende Fallzahlen 
insbesondere in der Notfallrettung und der daraus resultierenden 
Steigerung der Einsätze für Rettungsmittel und Rettungspersonal 
gezeigt, dass ein nach den Feststellungen der Träger des 
Rettungsdienstes nicht unerheblicher und stetig ansteigender Anteil 
der 
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Notfallrettungseinsätze zu nicht lebensbedrohlichen Einsätzen gerufen 
wird und zudem nicht den Tatbestand der in § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
NRettDG legal definierten Notfallrettung erfüllt. Bei einer erheblichen 
Anzahl von Notfallrettungseinsätzen war und ist eine zeitkritische 
medizinische Versorgung aufgrund der Schwere der Erkrankung oder 
Verletzung nicht geboten. Weder Rettungsmittel noch 
Rettungsdienstpersonal stehen unbegrenzt zur Verfügung. […]“ (Zitat 
Drs. 18/10734 nds. Landtag) 
 
Eine verbesserte Differenzierung bei der Notrufabfrage sowie das 
Nicht-Entsenden von Rettungswagen (sondern Krankenwagen) zu 
nicht-zeitkritischen medizinischen Patienten würde die Ressourcen des 
Rettungsdienstes schonen und damit die Verfügbarkeit der 
Rettungsmittel im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 NRettDG erhöhen. 
Im Umkehrschluss dürfte der p95%-Wert besser eingehalten und 
Duplizitäten verringert werden. Gleichzeitig sollte der Rettungsdienst 
nicht zu unqualifizierten Krankentransporten wie Rollstuhl- und 
Taxifahrten entsandt werden. 
 
Weiterhin meldet der Rettungsdienst über das System „IVENA“ seit 
01.02.2022 seine Patienten selbstständig im Krankenhaus mit einer 
Verdachtsdiagnose an (PZC-Code). Der Abgleich zwischen 
Alarmierungsgrund der Rettungsleitstelle und tatsächlicher 
Verdachtsdiagnose für das Krankenhauskann ebenfalls als Parameter 
für die Beurteilung der Qualität der Leitstellenarbeit herangezogen 
werden. 
 
Eine teure Begutachtung des Rettungsdienstes aufgrund der 
bekannten Defizite sollte alle möglichen Ursachen untersuchen und in 
allen Bereichen Verbesserungspotenziale aufzeigen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

gez. Ulrich Kaiser  gez. Dr. Albrecht Hoppenstedt      gez. Peter Rabe   gez. Wilhelm Claus Köhler 

  

  

 


